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Änderungen im Studienprogramm 
Erziehungswissenschaften 
Bachelor, Bereich II, 60 ECTS-Punkte 
 

 

GRUNDLEGENDES 
 

Dieser neue Studienplan ist für Studierende relevant, welche Erziehungswissenschaften zu 

60 ECTS-Punkten (Nebenbereich) auf Deutsch studieren. 

 

 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN ÄNDERUNGEN 
 
Per HS 2020 treten neue Studienpläne in Erziehungswissenschaften in Kraft.  

 

Diese beinhalten keine substanziellen inhaltlichen Änderungen. Verändert und vereinheitlicht 

wurde die Struktur der Studienpläne und die Beschreibungen wurden aktualisiert. 

 

Neu wird das zweisprachige Studium Erziehungswissenschaften in separaten Studienplä-

nen geregelt, die entsprechenden Regelungen aus den bisherigen Studienplänen entfallen. 

 

Für einen eventuellen Wechsel aus dem bisherigen in den neuen Studienplan muss ein Antrag 

an das Sekretariat des Departements Erziehungswissenschaften gestellt werden. Es ist mög-

lich, nach altem Studienplan das Studium abzuschliessen, sofern der Abschluss spätestens 

am 31.8.2025 er-folgt. Ab dem 1.9.2025 ist nur noch der neue Studienplan in Kraft, Wechsel 

müssen spätestens bis dann vollzogen worden sein. 

 

 

FORMALE ÄNDERUNGEN 
 

Die neuen Modulbezeichnungen (bspw. «BE2.1-D») sind folgendermassen zu lesen: 

BE = Bachelor Erziehungswissenschaften 

2.1 = Nebenbereich II. Modul 1 

-D = deutschsprachig 

 

Verändert wurde die Darstellung der Informationen innerhalb der Studienpläne. Diese beinhal-

ten nun zusätzliche Informationen und Regelungen und haben folgende Struktur: 

1. Gesetzliche Basis des Studienplans 

2. Beschreibung des Programms 

3. Ausbildungsziele 

4. Anfang und Dauer des Studiums 

5. Sprache des Studiums 

6. Allgemeine Organisation (Übersicht mit präzisen Modulbezeichnungen) 

7. Beschreibung und Struktur der Module (mit detaillierter Beschreibung der Module und 

Auflistung der Veranstaltungen) 
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8. Allgemeine Prüfungsmodalitäten des Programms. Hierbei wurden die «Allgemeinen 

Prüfungsmodalitäten» (8.1) und die «Prüfungen am Ende des ersten Jahres» (8.2) prä-

zisiert und die Regelung zum «Endgültigen Misserfolg» (8.3) definiert. Unter 8.4 ist die 

Berechnung der Gesamtnote festgehalten, welche sich nicht veränderte. Die Prüfungs-

modalitäten zu den einzelnen Lehrveranstaltungen sowie die Berechnung der Modul-

noten sind neu in den einzelnen Modulbeschreibungen festgelegt. 

9. Inkrafttreten und Übergangsmassnahmen 

 

 

SUBSTANZIELLE ÄNDERUNGEN 
 

Der neue Studienplan beinhaltet keine substantiellen Änderungen, alle Module bleiben struk-

turell und inhaltlich gleich. Lediglich die Inhalte der Module wurden detaillierter dargestellt. In 

den Modulen 3 und 4 wurde zudem präzisiert, dass es sich bei den Vertiefungen pro Modul 

um jeweils 2 Vertiefungsseminare à 3 ECTS-Punkte handelt. 

 

 

Zu einer Übersicht der formalen Änderungen vgl. die Tabelle auf der nächsten Seite. 



VO Allgemeine Erziehungswissenschaft 3 cr. VO Allgemeine Erziehungswissenschaft 3 ECTS
VO Erziehungs- und Bildungssoziologie 3 cr. VO Erziehungs- und Bildungssoziologie 3 ECTS
VO International Education Policy 3 cr. VO International Education Policy 3 ECTS
VO Pädagogische Psychologie I 3 cr. VO Pädagogische Psychologie I 3 ECTS
VO Pädagogische Psychologie II 3 cr. VO Pädagogische Psychologie II 3 ECTS

SE Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 3 cr. SE Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 3 ECTS
SE Einführung in die empirische Sozialforschung I 3 cr. SE Einführung in die empirische Sozialforschung I 3 ECTS
SE Einführung in die empirische Sozialforschung II 3 cr. SE Einführung in die empirische Sozialforschung II 3 ECTS
SE Wissenschaftstheorie der Erziehungswissenschaften 3 cr. SE Wissenschaftstheorie der Erziehungswissenschaften 3 ECTS

SE 6 cr. SE Vertiefung «Erziehung und Bildung in der Wissensgesellschaft» 3 ECTS
SE Vertiefung «Erziehung und Bildung in der Wissensgesellschaft» 3 ECTS
– Seminararbeit 6 ECTS

– Seminararbeit 6 cr.

SE 6 cr. SE Vertiefung «Erziehung und Bildung über die Lebensalter» 3 ECTS
SE Vertiefung «Erziehung und Bildung über die Lebensalter» 3 ECTS
– Seminararbeit 6 ECTS

– Seminararbeit 6 cr.

VO/SE Vorlesung oder Seminar nach Wahl aus dem Studienprogramm 
Erziehungswissenschaften

3 cr. VO/SE Vorlesung oder Seminar nach Wahl aus dem Studienprogramm 
Erziehungswissenschaften

3 ECTS

SE Seminar nach Wahl aus dem Studienprogramm 
Erziehungswissenschaften

3 cr. SE Seminar nach Wahl aus dem Studienprogramm 
Erziehungswissenschaften

3 ECTS

– Bachelor-Nebenfachprüfung 6 cr. – Bachelor-Nebenfachprüfung 6 ECTS

Modul 5 BE2.5-D Individuelle Studien – 12 ECTS

Vertiefung «Erziehung und Bildung in der Wissensgesellschaft» 
(z.B. Ökonomisierung von  Bildung, Bildungsort Familie):
2 Seminare à 3 cr. oder 1 Seminar à 6 cr.

Vertiefung «Erziehung und Bildung über die Lebensalter» (z.B. 
Aktuelle Diskurse in der Kindheitsforschung, Jugendkulturen):
2 Seminare à 3 cr. oder 1 Seminar à 6 cr.

Modul 5 Individuelle Studien – 12 cr.

Modul 4 Vertiefung: Erziehung und Bildung über die Lebensalter – 12 cr.

Übergangsbestimmungen | Modulübersicht alt und neu
in Erziehungswissenschaften Bachelor deutschsprachig, Bereich II, 60 ECTS

A l t e r   S t u d i e n p l a n N E U E R  S t u d i e n p l a n  (ab HS20)

Modul 1 BE2.1-D Theoretische Grundlagen und Forschungsfelder der Erziehungs-
wissenschaften – Auswahlmodul – 12 ECTS

Modul 2 BE2.2-D Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten – 12 ECTS

Modul 3 BE2.3-D Vertiefung: Erziehung und Bildung in der Wissensgesellschaft – 12 ECTS

Modul 4 BE2.4-D Vertiefung: Erziehung und Bildung über die Lebensalter – 12 ECTS

Modul 1 Theoretische Grundlagen und Forschungsfelder der Erziehungs-
wissenschaften – Auswahlmodul – 12 cr.

Modul 2 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten – 12 cr.

Modul 3 Vertiefung: Erziehung und Bildung in der Wissensgesellschaft – 12 cr.


